
1.  Änderungssatzung 
zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kemberg 

 
Aufgrund der §§ 6 und 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12 S. 288 ff) i.V. mit §§ 1, 2, 4 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S. 405) und des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 
Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl. LSA 
S. 46), den Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt vom 23.06.1994 (GVBl. LSA S. 710) sowie der Friedhofssatzung der Stadt 
Kemberg vom 15.12.2014, in den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Stadtrat 
Kemberg in seiner Sitzung am 14.12.2015 folgende 1. Änderungssatzung zur 
Friedhofsgebührensatzung vom 15.12.2014 beschlossen: 

 
I. 

Änderungen 
 
1.)  Im § 4 - Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld wird Absatz (2) wie 
 folgt geändert: 
 

(2) Die Gebührenschuld für die Grabnutzungsgebühr entsteht mit Erwerb des 
Nutzungsrechts bzw. die Gebühr für die Ruhestätte in einer Gemeinschaftsanlage 
mit Erwerb des Platzes der Ruhestätte. Bei den übrigen antragsabhängigen oder 
anmeldepflichtigen Leistungen entsteht die Gebührenschuld mit der 
Antragstellung oder Anmeldung. Bei von Amts wegen durchgeführten Leistungen 
(Bestattung/Einebnung bzw. Grabentfernung) entsteht die Gebührenschuld mit 
Beendigung der Arbeiten. Verwaltungsgebühren entstehen mit Beendigung der 
Amtshandlung oder Verwaltungstätigkeit. 

 
 
 
2.)  Der Gebührentarif - Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt 
 Kemberg wird unter 3. Sondergrabstätten wie folgt ergänzt: 
 
 

3. Sondergrabstätten   € 

  3.1 Urnenwiese / Urnenwäldchen (anonym) (Bergwitz, 
Gaditz, Kemberg, Melzwig, Radis, Rotta, Selbitz, 
Uthausen) 
 

 15 Jahre 350,17 

  3.2 Urnenwiese (namentlich) (bis 2 Urnen) (Gaditz, 
Kemberg, Melzwig) 
 

 15 Jahre 493,74 

 3.3 Gemeinschaftsanlage für Sargbestattungen 
(Kemberg) 

 20 Jahre 1.316,80 
 

 
 
 

II.  
In-Kraft-Treten 

Die 1. Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kemberg vom 
15.12.2014 tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Kemberg, 15.12.2015 
 
 
 
Seelig                                                         Dienstsiegel 
Bürgermeister 
 


